
Beschluss FVA 02.07.2018 
 

 

 

Der Annahme bzw. der Vermittlung der in der Anlage unter der Ziffer 1 aufgeführten 

Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen, sowie den dort aufgeführten 

Sponsoringleistungen wird zugestimmt. 

Einstimmig. 


